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Schweizerische

^5ehrer-Ieitung.
Organ des schweizerische« Lehrerverews.

Jahrg. Samstag den 13. Februar 1869.

Erscheint jrdea SamStag. —Abonnementspreis: jährlich z Kr. so Rpn. franko durch die ganze Schweiz. — Insertions-
gebühr: Die gespaltene Petitzeile 10 Rp. (Z Kr. oder 1 Sgr.1 —Einsendnngen für die Redaktion find an alt Seminardirektor

»ettiger in »arbnrg, St. Aargau, Anzeigen an den Verleger, I. Pnber in Frauenfeld, zu -dresfire».

Der Entwurf einer neuen schweizer.

Wititär-Organisation und der

mititärische Ingendnnterricht.

Der „Entwurf einer Militär-Organisation der

schweizerischen Eidgenossenschaft", begleitet von einem

Bericht des schweizerischen Militärdepartements vom

1. November 1868, bietet dem Freunde des Vater-

landes und der Volksbildung so mancherlei Interesse

dar, daß wir uns nicht versagen können, auch die

Leser der „Lehrerzeitung" mit einigen Punkten des

erwähnten Erlasses näher bekannt zu machen. Wir
sehen uns dazu um so eher veranlaßt, als die dies-

jährige Generalversammlung des Lehrervereins bc-

kanntlich einige neue Bestimmungen in jenem Ent-

Wurfe, welche den gesammten schweizerischen Lehrer-

stand sowohl als den Unterricht in den Schulen nahe

angehen, in nähere Behandlung ziehen wird.

Gehören wir auch nicht zu den sogenannten

„Kriegsgurgeln" oder zu Denjenigen, welchen das

Herz im Leibe lacht, wenn sie einen Säbel rasseln

hören, so gestehen wir doch, daß das Durchliefen des

erwähnten Entwurfs unser Jnterresse in hohem Grade

erregt und in uns den Eindruck hinterlassen hat, es

handle sich hier um eine ganz erhebliche neue Schö-

pfung, um ein Aufgeben mancher zum Mißbrauche

gewordenen Einrichtungen, um ein Abstreifen zahl-

reicher, fremdartiger, für unsere Verhältnisse gar nicht

passender Nachäffereien, aber zugleich auch um die

Aufstellung einer nach Außen Achtung einflößenden,

ächt republikanischen Wehrverfassung.

Es ist weder unsere Aufgabe noch unsere Ab-

ficht, in's Einzelne des aus 194 Paragraphen be-

stehenden Entwurfes einzutreten, dazu bedarfs und

gibts andere Leute und müssen namentlich jene her-

bei, die „Haare auf den Zähnen" tragen. Sie wer-

den sich schon herbei lassen, daran zweifeln wir nicht,

und es wird sogar an solchen nicht fehlen, die sich

eifrig bemüht zeigen werden, am Zeug des Herrn

eidgenössischen Militärdirektors herumzuflicken, da Stücke

einzusetzen, dort andere wegzuschneiden. Einige Kan-

tone werden finden, die Eidgenossenschaft fordere zu

viel, andere, sie gebe zu wenig, noch andere, man

wolle zu viel soldätlen u. s. w. Doch lassen wir das

Diejenigen ausfechten, die zu solchem Ausfechten be-

rufen sind.

Uns hat das Gesetzesprojekt durch die natürliche

Einfachheit seiner logischen Gliederung und durch die

Bündigkeit und Bestimmtheit im Ausdrucke, womit

die meisten Bestimmungen gegeben sind, angesprochen.

Weniger wollen uns die zahlreichen Fremdwörter ein-

leuchten, die ohne Nothwendigkeit herbeigezogen find,

sicher aber einem republikanischen Gesetze dieser Art
wenig zu dem so nöthigen allgemeinen Verständniß

verhelfen.

I. Organisation; II. Unterricht «nd Zuspek-

tio«; HI. Ansrnstnag des BnndeShcereS; IV.
Kriegsverwaltnng; V. Militärbeamte; VI. Ver-
hältniß der eidgenössische» Militärverwaltnng z»

derjenigen der Kantone; in diesen sechsseitigen Rah-

men ist das Ganze in höchst und leicht übersichtlicher

Weise gefaßt.

Die Organisation des Entwurfs ist in mancher

Beziehung auf neue Grundlagen gebaut, deren Grund-
sätze folgende sind:

1) Das Bundesheer wird aus sämmtlichen wehr-

Pflichtigen Schweizerbürgern gebildet.
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2) Die Wehrpflicht dauert vom vollendeten 20.
bis zum vollendeten 45. Altcrsjahr.

3) Das Bundesheer wird in AuSzug, Reserve

und Landwehr eingetheilt.

4) In jeder Altersklasse wird die gleiche Zahl tak-

tischcr Einheiten von gleicher Stärke gebildet.

Betreffend die Wehrpflicht der Lehrer heißt es

im I. Abschnitt, §. 7 ff.

„Die Lehrer der öffentlichen Schulen sind nur
insoweit befreit, daß sie von den Wiederholungs-

kursen dispensirt werden dürfen, welche mit der

Erfüllung ihrer bürgerlichen Funktionen collidiren."

Den Rekrutenunterricht hätte der wehrpflichtige

Lehrer mitzumachen. Er dauert bei der Jnfan-
terie 34 Tage, ist im ersten Jahre der Wehr-

Pflicht zu vollenden und soll alle Dienstzweige um-

fassen.

Wir heben aus dem Abschnitt II Unterricht und

Inspektion des Bundesheeres diejenigen Paragraphen

wörtlich heraus, welche den Vorunterricht festsetzen

und Schule und Lehrer besonders betreffen:

90. Die Kantone sind verpflichtet, der schul-

Pflichtigen männlichen Jugend denjenigen militärischen
Unterricht zu ertheilen, welcher mit den gymnastischen

Uebungen verbmrden werden kann.

91. Vier Jahre nach Erlaß dieses Gesetzes

dürfen nur solche Volksschullehrcr'j neu angestellt wer-
den, welche die militärische Bildung besitzen, die für einen

Jnfanterieoffizier vorgeschrieben ist.

Die militärische Bildung dieser Lehrer geschieht durch
den Bund.

92. Die aus der Volksschule entlassene Jugend
ist bis zum Beginn der Wehrpflicht zu militärischen Ue-

bungen verhalten, welche jährlich während wenigstens 15

halben Tagen vorzunehmen sind.

„§. 93. Die zur Vollziehung dieser Vorschriften

nöthigen Anordnungen sind den Kantonen überlassen."

Lassen wir schließlich noch denjenigen Theil des

Berichtes wörtlich folgen, in welchem sich der Mili-
tärdirektor über den militärische« Zugeuduuterricht

ausspricht:

„Der Staat hat sich bis jetzt darauf beschränkt,

den militärischen Unterricht seiner Bürger erst im

Alter der Wehrpflichtigkeit zu beginnen und die Dauer

desselben auf ein möglichst geringes Maß herabgesetzt,

um einerseits die Lasten des Staates nicht allzusehr

*) Wie aber »erhält eS sich in dieser Hinsicht «it den

kehreru an Rittelschulen, an Bezirksschulen, Industrieschulen und

Gymnasien?

ZU erhöhen und andererseits den Bürger seinen Be-

rufsgeschäften nicht allzulange zu entziehen. Immer
mehr gewinnt die Ansicht Raum, daß dieser Unter-

richt nicht mehr genüge, und es ist die Meinung,

namentlich unter den Fachleuten, allgemein, daß die

Jnstruktionszeit wesentlich verlängert werden müsse,

wenn unser Milizheer den heutigen Anforderungen

und den Fortschritten anderer Armeen Stand halten

wolle. Wir anerkennen den Uebclstand, sind aber in

Bezug auf das Mittel, mit welchem demselben be-

gcgnet werden soll, anderer Meinung. Wir hatten

dafür, daß unser künftiges Bestreben dahin gehen

müsse, nicht sowohl unserm jetzigen Unterricht eine

längere Dauer zu geben, als vielmehr denselben früher

beginnen und der militärischen Instruktion eine mi-

litärische Erziehung vorausgehen zu lassen.

Unverkennbar haben wir, wie in vielen andern

Dingen, so auch für den Unterricht, die stehenden

Heere zum Vorbild genommen, von denen wir uns

in dieser Beziehung blos dadurch unterscheiden, daß

wir für die Bildung unserer Soldaten nur so viele

Wochen als jene Jahre verwenden. Wenn dadurch

das Ziel nicht erreicht wird, so kann die Abhülfe

unmöglich darin bestehen, daß wir die Unterrichtszeit

um einige Tage vermehren. Der Unterricht einer

Milizarmee muß sich vielmehr seiner Art nach von

dem der stehenden Heere unterscheiden. Wenn das

stehende Heer nicht sämmtliche Bürger des Staates

in sich begreift, sondern nur einen Theil derselben

für einen bestimmten Sonderzweck ausscheidet, so ist

es ganz angemessen, den militärischen Unterricht nur
den letztern, und zwar von dem Zeitpunkt an zukom-

men zu lassen, in welchem sie für den Militärdienst

bezeichnet werden, um so mehr, als die lange Dienst-

zeit für jede Art von Unterricht hinlänglich Gelegen-

heit bietet. Der Staat aber, dessen Bürger ohne

allen Unterschied verpflichtet sind, mit einem bestimmten

Alter die Waffen zu tragen, hat durchaus keinen

Grund, die militärische Bildung später als die bür-

gerliche zu beginnen.

Die jetzige Jnstruktionszeit reicht kaum dazu

aus, um den Soldaten in der Handhabung der Waffen

zu unterrichten und ihm die übrigen Fertigkeiten bei-

zubringen, welche ihn befähigen, in ein Corps ein-

gereiht zu werden; die Unterrichtszweigc, welche eine

mehr individuelle Ausbildung erfordern, wie der

leichte Dienst und der Sicherheitsdienst, müssen nur

zu oft blos formell und mechanisch behandelt werden



und für die Uebung der Offiziere in der Bewegung

der Truppenkörper bleibt kaum die nothdürstigste Zeit.

Von einem Unterricht der Soldaten, welcher ihre Ver-

richtungen rationell erläutert, welcher nicht bloß die

Thatsache, sondern ihren Grund zum Gegenstande

hat, von der Pflege der militärischen Anlagen des

Einzelne? kann unter den heutigen Verhältnissen keine

Rede sein. Ein solcher Unterricht ist aber absolut

nothwendig, vor Allem für ein Milizheer; was dem

Einzelnen an Fertigkeit und dem Ganzen an Beweg-

lichkeit gegenüber der Uebung der stehenden Heere

abgeht, muß durch die geistige individuelle Selbstän-

digkeit ersetzt werden. Diese ist aber nur erreichbar,

wenn die militärische Bildung mit der Jugend be-

ginnt, wenn die bürgerliche Erziehung mit der mili-

tärischen Hand in Hand geht.

Wenn wir diese Forderung stellen, so geschieht

es keineswegs in der Meinung, unsere Volksschulen

zu Militärschulen zu machen oder den jetzigen Lehr-

fächern noch neue anzufügen; wir halten dafür, es

lasse sich der Unterricht, den wir im Auge haben,

ohne Zest- oder Fächervermehrung mit dem Bestehen-

den verbinden. Der Grundsatz, daß die körperliche

gymnastische Bildung mit der geistigen parallel gehen

müsse, hat sich nicht nur in der theoretischen Päda-

gogik Bahn gebrochen, er ist auch in die Gesetzgebung

einer größern Zahl von Kantonen aufgenommen und

wird naturgemäß sich noch weitere Gebiete erobern.

Damit ist aber die Gelegenheit von selbst gegeben,

der Jugend den größten Theil der Kennwisse beizu-

bringen, welche den Unterricht des Soldaten im engern

Sinne zum Gegenstande hat. Die Stellungen, die

Formationen, das Marschiren, die Evolutionen, mit

denen sich der zwanzigjährige Rekrut abmüht, wird

der Knabe spielend erlernen; mit Leichtigkeit wird

der einsichtige Lehrer es dazu bringen, die Jugend

mit dem Tirailleurdienste, dem Vorposten- und Marsch-

sicherungsdiensterc. bekannt zu machen. Je mehr er

sich bestrebt, von dem hergebrachten formellen Unter-

richt abzuweichen und den Schüler auf dem Terrain

die Regeln und die Grundsätze selbst auffinden zu

lassen, um so größer wird die Theilnahme und um

so nachhaltiger wird der Erfolg sein. Wir verlangen

auch hier nicht das Unmögliche; jede ordentliche Volks-

schule setzt sich die Aufgabe, den Schüler in der Na-

tur- und Landeskunde zu unterrichten; es kann das

namentlich auf dieser Stufe vernünftigerweise nur in

der Natur selbst geschehen, und warum sollte hiebei

nicht gleichzeitig der Knabe dazu angeleitet werden,

seinen heimatlichen Boden so zu betrachten, wie er

es als künftiger Wehrmann thun soll? Auf diese

Weise wird der jugendliche Sinn geschärft und zum

eigenen Denken angeregt; der künftige Soldat hört

auf, dem Kommando blind zu gehorchen; er wird

vielmehr den Grund desselben kennen lernen, den

Zweck, welchen das Ganze verfolgt, begreifen und so

in bewußter Weise zur Erreichung desselben beitragen.

Es ist auffällig, wie selten, trotz der allgemeinen

Wehrpflicht, selbständige und originelle Anregungen

und Gedanken über militärische Angelegenheiten bei

uns zum Vorschein kommen. Unsere Heereseinrichtung

und Verwendung unterscheidet sich von derjenigen der

stehenden Armeen nur unwesentlich, während das

Milizheer überall, wo es mit Erfolg gekämpft hat,

eigene Formen und Mittel zur Anwendung brachte.

Diese Unfruchtbarkeit neben der reichen Fülle politi-
scher und sozialer Eigenthümlichkeit hat nun aller-

dings zunächst in dem Mangel an eigener Kriegs-
erfahrung ihren Grund, zum guten Theil liegt es

aber auch daran, daß der militärische Unterricht zu

formal geblieben ist, um den Geist der Nation zum

selbsteigenen Denken und Schaffen anzuregen.

In welcher Weise auf den höhern Stufen des

Volksunterrichtes (in den Mittelschulen und den Fach-

schulen) die militärische Bildung gefördert werden

könnte, soll nur erwähnt werden. Es liegt auf der

Hand, daß hier namentlich die Gelegenheit offen

liegt, Pflanzschulen für unsere künstigen Offiziere zu
errichten. Eine Reihe von Fächern (Mathematik,

Geographie, Geschichte) lassen sich diesem Zwecke

dienstbar machen, ohne daß damit den jetzigen Un-

terrichtszielen Abbruch gethan wird. Die militärischen

Rücksichten sind in der Schule des künftigen Wehr-

mannes keine fremden; sie erfüllen das blos abstrakte

Wissen mit einem praktischen Inhalt und nehmen das

jugendliche Gemüth in einer Weise in Anspruch, welche

für die Schule nur den erfreulichsten Erfolg haben

kann, während sie gleichzeitig den jungen Bürger
auf große und schwere Pflichten vorbereitet. Eine

Reihe von Kenntnissen, welche den Offizieren und

namentlich gewissen Klassen derselben unentbehrlich

sind, lassen sich in dem Alter der Wehrpflichtigkeit

nicht mehr nachholen; wie sehr dieselben mangeln,

davon liefern unsere Offiziersschulen nicht selten be-

dauernswcrthe Beweise. So z. B. zeigt sich in den

Fächern der vaterländischen Geschichte und Geographie
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bei vielen sonst sehr gut erzogenen Offizieren ein un-

begreiflicher Mangel an Wissen. Die auch für den

Subalternosfizier unumgängliche Fertigkeit im Ge-

brauche und dem Verständniß der Karten fehlt bei

einer zu großen Zahl fast gänzlich, so daß die Mi-
litärschule, wenn sie die Lücken ergänzen will, mit

den Elementen beginnen muß.

Soll die Schule dem Wehrwesen diese wichtigen

Dienste bieten, so ist es vor Allem aus nothwendig,

sie mit den tauglichen Lehrern zu versehen. Schon

von dem Standpunkt der jetzigen Schuleinrichtung ist

es ein beklagenswerther Mißgriff, die Erzieher der

Jugend von dem Rechte auszuschließen, für das Va-

terland die Waffen zu tragen; denn in einem Miliz-
staate kann man nicht eine ganze Klaffe von Män-

nem wehrlos erklären, ohne gleichzeitig ihrer öffent-

lichen Geltung dadurch Eintrag zu thun. Der Lehrer,

dem ohnedieß nicht selten die Folgen einer abgeschlos-

senen klösterlichen Erziehung anhaften, würde ohne

allen Zweifel in dem Ansehen seiner Mitbürger steigen,

wenn der Ausschluß aufgehoben würde, welcher ihm

mit einem Theile der Bürgerpflichten auch einen Theil

der Bürgerehre nimmt.

Daß bei der Verbindung des militärischen Un-

terrichtes mit dem bürgerlichen die militärische Bildung

des Lehrers zur Nothwendigkeit wird, versteht sich

von selbst; die Forderung, welche dadurch an den

Einzelnen gestellt wird, ist keine übermäßige. In
der Regel werden drei bis vier Jahre auf die Bil-

dung eines Lehrers verwendet; wenn dazu noch sechs

bis acht Wochen militärischer Instruktion kommen, so

liegt hierin kein unerschwingliches Opfer. Der Staat

aber gewinnt dadurch für sein Wehrwesen eine Summe

von Kräften, wie dieß auf keinem andern Wege mög-

lich wäre. Jede Gemeinde des Landes hat in der-

selben Person ihren Lehrer zur Bildung der Jugend

für Frieden und Krieg, und es ist damit jene Ein-

heit in der Erziehung wieder hergestellt, welche nicht

nur im Allgemeinen wünschbar, sondern durch das

Wesen eines Milizheeres geradezu gefordert ist.

Der militärische Unterricht in den Volksschulen

müßte nun aber über das schulpflichtige Alter hinaus

ausgedehnt werden, wenn nicht das in der Schule

Gelernte bis zum Beginn der Rekruteninstruktion

wieder verloren gehen soll. Dieser Unterricht könnle

ein doppelter sein; im Sommer würden während der

durch das Gesetz vorgeschriebenen Zeit eigentliche Exer-

zierübungen vorgenommen, welche von dem Lehrer,

von den gewöhnlichen Militärinstruktoren oder von

Offizieren geleitet werden könnten; im Winter hätte

der Lehrer den mehr theoretischen Unterricht selbst zu

übernehmen und es könnten auch die schon eingereihten

Wehrpflichtigen der Gemeinde zu demselben herbei-

gezogen werden, wenn man es nicht vorzieht, diese

letztern durch die Offiziere ihrer Kompagnie unter-

richten zu lassen.

Wir treten hier auf das Detail der Organisa-

tion des militärischen Volksunterrichtes nicht näher ein,

weil wir dafür halten, daß auch das Gesetz sich auf
einige Grundsätze beschränken soll, ohne in einer An-

gelegenheit, über welche noch keinerlei praktische Er-
sahrungen bestehen, den lokalen Verhältnissen und

der persönlichen Einsicht vorzugreifen. Ueberhaupt

muß die ganze Einrichtung aus dem Boden der Kan-

tone und ihrem Erziehungswesen herauswachsen und

sich ohne einheitliche Schablone frei gestalten. Wir
wissen ganz wohl, daß Jahre vorübergehen werden,

bis die Wirkung unseres Vorschlages sichtbar sein

wird; es ist das aber nur ein Grund mehr, für die

Einführung desselben keine Zeit zu verlieren.

Auf diesem Felde kann sich die Manigfaltigkeit
der kanwnalen Verhältnisse in edlem Wetteifer frei

entwickeln, während die Organisation und der Unter-

richt des Heeres einheitlich sein muß nach der Natur
des Zweckes, für den es geschaffen ist.

In Bezug auf die militärische Volksbildung steht

der Kanwn Waadt allen übrigen voran, indem er

schon vom 16. Jahre an seine jungen Bürger zu

Uebungen anhält. Der militärische Geist, welcher

diesen Kanton rühmlich auszeichnet, verdankt ohne

allen Zweifel dieser Institution seine hauptsächlichste

Anregung. Dieselbe Wirkung wird sich im ganzen

Vaterlande zeigen, wo sich die nöthige Einsicht mit

dem guten Willen zu dem gleichen Ziele verbindet.

Es unterliegt gar keinem Zweifel, daß die gehörige

Durchführung des militärischen Jugendunterrichtes un-

sere ganze Militärinstruktion umgestalten und es ermög-

lichen wird, auch in andern Richtungen die militari-
schen Einrichtungen der Eidgenossenschaft auf einen

andern Boden zu stellen.

Der Gesetzesvorschlag geht dahin, die Kosten der

militärischen Lehrerbildung durch den Bund tragen

zu lassen. Die deßhalb angestellten Erhebungen er-

geben für die ganze Eidgenossenschaft einen jährlichen

Zuwachs von höchstens 200 neuen Lehrern. Die

Gesammtausgabe würde also im Verhältniß zu dem
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verfolgt«» Ziele keineswegs eine große werden. Die

persönliche Stellung des Lehrers ist im Entwurf nicht

regulirt, sondern den Kantonen überlassen.

Wenn es der Beruf des Lehrers nicht zuläßt,

denselben einem Korps zuzutheilen, mit dem er den

gewöhnlichen Dienst mitzumachen hätte, so ist es wohl

am angemessensten, ihn, so oft es nothwendig, mit

Berücksichtigung seiner Berufspflichten zu Wieder-

holungskursen oder Offiziersschulen einzuberufen: im-

merhin unter der Voraussetzung, daß derselbe bei

einem allgemeinen Aufgebot eingetheilt werde und

in's Feld ziehe, wie dieß in den Kantonen Grau-
bunden und Wallis jetzt schon geschieht.

Es ist hier der Ort, von den Bestimmungen zu

sprechen, welche das Gesetz über die freiwillige«
Gchießvereine enthält. In diesen Vereinen findet

unser Militärwesen eine Stütze, die es kaum ent-

kehren könnte, well die gesetzlichen Instruktionen, na-

mentlich für die Scharfschützen, bei Weitem nicht hin-

reichen, um den Einzelnen zu der Fertigkeit zu bringen,

die sich ohne ununterbrochene Uebung nicht erreichen

läßt. Mit Recht hat denn auch das Gesetz vom 15.

Juli 1362 die Bestimmung getroffen, wornach den

Vereinen, die sich mit ordonnanzmäßigen Schießwaffen

üben, eine jährliche Unterstützung zukommt. Dieselbe

beträgt zur Zeit im Ganzen Fr. 10,141. 50 Rp.

und vertheilt sich nach den Berichten des letzten Jahres

(1367) auf 327 Vereine mit 3735 Mitgliedern.

Während das erwähnte Gesetz für die Theilnahme

an der Bundesunterstützung nur das Schießen mit

ordonnanzmäßigen Waffen zur Bedingung macht, ver-

langt der Entwurf im Weitern noch militärische Or-

ganisation und militärische Uebungen, und stellt da-

mit das als allgemeine Forderung auf, was viele

Vereine schon aus freie» Stücken ausgeführt haben.

Mit dem Schießen lassen sich Märsche, Uebungen im

Sicherheitsdienst, Rekognoszirungen, Einrichtungen von

Bivouacs ec. auf das Vortheilhaftefte verbinden und

es erhalten die Schießübungen dadurch erst ihren

eigentlichen Werth. Zu dem Zweck müssen aber die

Schießvereine vor allem aus militärisch organisirt und

mit Führern versehen sein. Die Organisation, die

Grundsätze über die Wahl der Führer w. bleiben

vollständig den Vereinen überlassen; sowie es sich

wohl von selbst versteht, daß das einzelne Mitglied

in Bezug auf die Theilnahme an solchen Uebungen

freier gehalten werden darf, als dieß im eigentlichen

militärischen Verbände möglich ist.

Literatur.

L. Erk und B. Widmann, Rene Liederquelle. Perio-

dische Sammlung ein- und mehrstimmiger Lieder

für Schule und Leben. Heft I. Leipzig, C. Merse-

burger, 1363. Preis 3 Sgr.

Im Vorwort zu diesem I. Heft wird uns ver-

sprechen, „der Schule und dem Leben stets neue

und gediegeue Liederstoffe zuzuführen", und wir sin-

den uns bei Durchsicht der Sammlung hierin nicht

getäuscht. Möchte diesem ersten Hefte recht bald das

zweite folgen und möchten namentlich recht viele „be-

fähigte Dichter und Componisten" dem ebenfalls im

Vorworte ausgesprochenen Wunsche entsprechen, näm-

lich „sich an dieser schönen, gemeinsamen Aufgabe

betheiligen, so daß dieses Organ, in Form einer pe-

riodisch erscheinenden Sammlung, eine reichlich spru-

delnde Quelle ächter deutscher Lieder werde." Es

sei noch bemerkt, daß das Heft außer 1-, 2- und

3 stimmigen Kinderliedern auch mehrere 3 stimmige

Lieder für zwei Kinderstimmen und Baß, sowie vier-

stimmige mit Tenor und Baß enthält, kr. làk.
P. Frank, Taschenbuchlein des Musikers. Erstes

Bändchen, 6. Auflage. Leipzig, C. Merseburger,

1363. Preis 4'/- Sgr.

Das Büchlein enthält auf 8 Seiten das Wich-

tigste aus der allgemeinen Musiklehre und sodann auf

123 Seiten die Erklärung der in der Musik vorkomme»

den Fremdwörter, Kunstausdrücke und Abbreviaturen.

Die Mittheilungen aus der allgemeinen Musik-

lehre beschränken sich begreiflicherweise auf das Aller-

nothwendigste und wer sich hierüber genauer unter-

richten will, muß eben andere größere oder kleinere

Werke zu Rathe ziehen, welche ausschließlich zu diesem

Zwecke geschrieben sind.*)

Dagegen kann das vorliegende Büchlein in Be-

tress der Erklärung der musikalischen Fremdwörter,

namentlich unter Berücksichtigung des äußerst billigen

Preises, auf größtmöglichste Vollständigkeit Anspruch

machen und ist deßhalb allen Musikfreunden, die ein

größeres und theureres musikalisches Lexikon nicht be-

dürfen oder anschaffen wollen, insbesondere auch allen

Lehrern sehr zu empfehlen. ?r. lâk.

5) Wir empfehlen bei diesem Anlaß besonders: I.
C. Lobe, Katechismus der Musik (Preis 10 Sgr.), so-

wie: A. B. Marx, Allgemeine Musiklehre (Pr. 2 Thlr.).
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D. H. Engel, Op. 30, Buch ver Chorlieder. Vier-

stimmige Gesänge geistlichen und weltlichen Inhalts
für Gymnasien, Realschulen und gemischte Gesang-

vereine. Heft I. Leipzig, C. Merseburger. Preis

7'/- Sgr.

In drei Abtheilungen — I. Geistliche Lieder;

II. Patriotische Lieder (speziell für Preußen); III.
Weltliche Lieder — bietet der Herausgeber sehr em-

pfehlcnslvcrthen Gesangstoff für gemischte Chöre. Die

erste Abtheilung ist durchgängig sehr brauchbar für
kirchliche Zwecke und in der dritten Abtheilung haben

uns besonders Nr. 19, 20, 23, 24 und 27 ange-

sprachen. Verschiedene verbotene Fortschreitungen, be-

sonders Quinten, wollen wir als Versehen betrachten

und deßhalb nicht allzuhoch anrechnen.

Schließlich ist noch zu bemerken, daß bei Nr. 27
die Vorzeichnung offenbar d und es (Q i»oU) sein

muß, sowie in derselben Nummer noch ferner als

Druckfehler zu berichtigen ist: 1. Zeile, Takt 6, letzte

Note im Sopran, muß A (statt tis) sein und Pag.
40 Takt 3 muß im Tenor vor der ersten Note ein

Auflösungszeichen stehen. Somit sei das Heft zum

Gebrauche empfohlen! ?r. lâk.
B. Brähmig, Archiv für geistliche» Rä««ergesa»g,

enthaltend Choräle, Hymnen, Motetten und Can-

taten aus alter und neuer Zeit. Für Seminarien,

höhere Gymnasialklafsen und Männergesangvereine.

Heft II. Leipzig, C. Merseburger. Preis 12 Sgr.
Das vorliegende Buch enthält 28 Hymnen,

Motetten u. dgl., sowie in einem Anhang liturgische

Chöre, und wir heißen es aufrichtig willkommen, in-

dem wir noch hinzufügen, daß es uns insbesondere für
Seminarien als sehr brauchbar erscheint. ?r. I-iuk.

Schulnachrichten.

Zürich. In Folge Beschlusses des zürcherischen

Erziehungsrathes wird im Seminar Küsnacht während

der Zeit vom 19. April bis 1. Mai l. I. ein päd-

agogischer Jnstruktionskurs für Arbeitslehrerinnen
des Kantons Zürich abgehalten. Einrichtung und

Leitung desselben ist Herrn alt Seminardirektor Ket-

tiger in Aarburg unter Beirath des Herrn Seminar-

direktors Fries in Küsnacht übertragen. Die Lehr-

gehülfinnen ernennt auf den Vorschlag ders Herren

Kettiger und Fries der Erziehungsdirektor. Die Zahl

der Theilnehmerinnen ist auf 40—50 begrenzt. Die

Theilnehmerinnen erhalten freie Kost und Wohnung

im Seminar.

Appeuzcll A.-RH. Herr alt Landesstatthalter

Hans Ulrich Schieß zur „Rose" hat seiner Heimat-

gemeinde Herisau, für die er lebend so viel gethan,

auch noch in seinem Testamente gedacht. Es erhält

das Armengut von Herisau Fr. 20,000, das Armen-

Haus Fr. 20,000, das Waisenhaus Fr. 20,000,
das Brunnenamt Fr. 20,000, die Realschule Fr.
10,000, ein neu zu gründendes Gemeindekrankenhaus

Fr. 10,000.

Ausland.

Pole«. Die zahlreichen evangelisch-lutherischen

und reformirten Gemeinden in Lithauen werden von

dem herrschenden Russifizirungssystem nicht minder

empfindlich berührt als die katholische Kirche. Die

Mitglieder der erstem Gemeinden gehören überwie-

gend dem deutschen, die der letztern dem polnischen

Stamme an. Während nun bisher in den lutheri-

chen Schulen sämmtliche Unterrichtsgegcnstände in
deutscher und in den reformirten in polnischer Sprache

vorgetragen wurden, ist jetzt in den Schulen beider

evangelischer Bekenntnisse für sämmtliche Lehrgegen-

stände, selbst für die Religion, die russische Sprache

als Unterrichtssprache eingeführt.

Amerika. Der schweizerische Generalkonsul in

Washington, Herr John Hitz, hat einen Bericht über

das Auswandern nach den Vereinigten Staaten von

Nordamerika sowie über das Schulwesen dortselbst

dem Bundesrathe eingeschickt, welcher im Bundesblatt

Nr. 2 veröffentlicht wurde. Die „Lehrerzeitung"

glaubt in Kürze dem Berichttheile über das Schul-

Wesen das Wichtigste entnehmen zu sollen.

Aus dem Berichte geht hervor, daß das Schul-

Wesen in den Vereinigten Staaten in forwährcndem

Gedeihen steht.

Einen hohen Aufschwung verlieh das Gesetz vom

3. Juli 1362, das also mitten im Bürgerkriege

erlassen wurde, ver Beförderung höherer Lehranstalten.

Dieses Gesetz erkannte nämlich 30,000 Acres öffent-

liches Land auf je einen Senator und Repräsentanten

in denjenigen Staaten zu, welche gesonnen sein sollten,

ein Kollegium oder eine Universität im Interesse der

Landwirthschaft und der mechanischen Wissenschaften

zu errichten. Aus diese Weise erhielt z. B. der Staat

New-Nork 990,000 Acres der öffentlichen Ländereien-



Dieser ganze Komplex wurde im Jahre 1665 der

von Esra Cornell gegründeten Universität*) zu Jthaka

zugewiesen, insofern sich Cornell verpflichtete, besagter

Universität weitere 500,000 Dollars oder I'/- Mill.
Franken zu schenken und daß jährlich von jedem der

128 Wahlbezirke des Staates ein Schüler zum un-

entgeltlichen Unterrichte in diese Lehranstalt aufgenom-

men werde.

Man sieht hieraus, daß ein Staat in Amerika

an den gemeinnützigen Sinn der Bürger nicht gerade

blöde Zumuthnnzen stellt: aber item, Herr Cornell

gieng diese Verbindlichkeit ein, fügte noch ein Pracht-

volles Landgut von 20V Acres nebst darauf befind-

lichhn Gebäulichkeiten als Musterfarm für den land-

wirthschaftlichen Zweig der Universität hinzu, ferner

eine naturhistorische Sammlung und zum Zuspitzen

noch ein Geschenk im Betrage von ungefähr 25,000
Dollar u. s. w.

Die Cornell-Universität verfügt jetzt über einen

Fond von 2,330,000 Dollar oder 14 Mill. Franken.

Mit einem solchen Schulfond läßt sich etwas hinstellen

im Schulwesen.

Was die Primär- und Sekundärschulen betrifft,
so besitzen auch diese nach ältern Gesetzen längst ihre

öffentlichen Fonds, also daß dieselben wohl dotirt

genannt werden können. An denselben sind durch-

gehends junge Lehrerinnen angestellt. Dieselben sind

intelligent, sehr regsam und besitzen vollständige Dis-

ziplinarfähigkeit. Ihr Gehalt differirt gewöhnlich zwi-

schen 500—900 Dollar.
Laut dem Census von 1860 befinden sich in

den Vereinigten Staaten 113,006 Erziehungsanstalten,

Schulen:c., mit 148,742 Lehrern, Welche 5,417,830
Schülern Unterricht ertheilen. Die Bundesregierung

hat, wie schon angedeutet, zur Entwicklung des Er-

ziehungswesens nach Kräften beigesteuert, indem sie

für Schulzwecke im Ganzen bisanhin nahe an 80

Millionen Acres Land verabfolgt hat, ein Areal,

dessen Umfang mehr als das Doppelte des Flächen-

inhaltes von Belgien, der Niederlande und der Schweiz

zusammen beträgt.

Jugendssetter für die Wasserbeschädigte«.
Gesammelt in Baselstadt.

Die schweizerische Lehrerzeitung hat in mehreren

Nummern ihres letzten Jahrganges Mittheilungen über

Näheres über Esra Cornell mrd seine Univer-
fität siehe in Nr. 41 der „Lchrerzeitung" 1863.

SS

die Jugendstcuer für die Wafferbeschädigten gebracht.

Nach abgeschlossener Sammlung sind wir nun im

Stande, über die Steuer der Jugend in Basel eine

ziemlich genaue Uebersicht geben zu können. Dabei

ist zu beachten, daß diese Steuer fast überall von

der Jugend selbst angebahnt wurde. Da mancher-

orts durch die vorausgegangene Hauskollekte die Kasse

der Eltern schon ziemlich in Anspruch genommen wor-

den war, so mußten nun weibliche Arbeiten, Lotterien

und die verschiedensten der Jugend angehörenden Ge-

genstände, Sparhafengelver, Concerte u. s. w. dazu

dienen, ein ferneres Schcrflein für die unglücklichen

Miteidgenossen beisteuern zu können. Möge es der

Allmächtige segnen!
Fr. Rp.

Kleinkinderschule von Frau Sch. 8. —
- - - Wittwe L. 11. 50

- - H. 10. —
- St. 4. 50

Mädchenschule zum Münster 34. 23
- zu St. Leonhard 25. 72
- zu St. Peter 21. —
- zu St. Theodor 70. —
- zum Blömlein 35. 55

Privatmädchenschule von Frau M. 81. 50
Lotterie einer Mädchenprivatschule 400. —
Sammlung einer Mädchenprivatschule 33. 50
Aus einem Mädchenvercinskäßli 20. —
Lotterie von drei Mädchen 77.

- - einigen Mädchen 120. —
Vom Kindervereinli D
Aus einer Privatschule 21. 66
Einige Konfirmanden-Töchter 22. 31
Töchternschule (Bazar)
Knabenschule im Luftgäßlein 50. 77

- zu St. Peter 7. —

- zu St. Theodor 24. 48
Einige Missionsknaben 7. 20
Hum. Gymnasium 29
4 obere Klassen vom Realgymnasium 67. 50
Gewerbeschule 136. 10
Pädagogium 1. Klasse 32. 65
Ertrag des Concertes der Realschüler 666. —
Aus der Armenanstalt im Silberbcrg 55. 88

Zusammen 3393. 34

ck. 0.

Berichtigung.
In Nr. 6, Seite 42, Zeile 2 von unten lies Er-

starken statt Ersterben.

Ofse-e Korrespondenz. P. >n D.: Ihr „Gut" kann
erst bei der nächsten Fuhrt verluden werden. — I. S. in Zt. :
Ihre Geduld erlitt eine etwas luuge Streckung. Nun über:
Ueber ein Kleine» — und das Referat wird erscheinen.



Anzeigen.

Bei Carl Kossmann in Stuttgart sind soeben folgende für den Unterricht unentbehrliche Werke erschienen:

^Iduiü à Olasààn
làrtevseìniISQ. Lins AaUerîe von 72 l'akelu in ?arl?eiiàioì, nâà àer ^atar nvà vaâ au-
tiksu Vorbilàsru, mit bssolrreibsuâom Usxt von llermanu Udeinlrarà, ?rok. a. dzrmn. in gtuttAart.
VoUstllnàiA in 12 Inek, Lrsobisnen siuà I-iek. 1 n, 2. ?reis jsàsr lUekorunF 2 Vr.

tvl ttî tl ^ lulii ksessris temporibus. In nsnm solrolarum oâiàit ltrmlnin» Ldeinirarà, Ltrosso
Wcllllcd^ volorirte IVànàkarte àsz alton SalUens. à.nk Doinvanâ goxoxen 12 ?r.

eàiàit kkeinkär^. (brosser eolorirter ?Iaii von Aaoti àen neuesten
áll^^llcl^ ?l>rsclinngsn. dlit einem Larton àsr Sàken von àeu. àukUeinvanâ AsxoA. 12 ?r.
t?I11Vl5ì Vt^tll V êâiàit a. kkeinliarll. blrossor oolorirter Ulan von 4.It-Lom, mit 11) Uanàbilàern
^Eltcklcb V NbU,V) römisobor Uraolitdauten nnà einem cîarton âe» Vorruns. àk Dsinvanà

Asxogsn 12 Vr.

^.às 2U o.àlà <^â8Ar'8 etâsàin XrieA. Lwàànnàl^
IMrSà Von Vl. lîiiâto«, 0l-srst-LrÌA»àisr. 15 eolorirte Uarten nnâ ?I-ins. lZrosodirt 7 ?r.

/ì tl s Lî L î»iiti<^1lì oâiàit àrminius kiksinlisrâ. Lolrul-L.tlss àer alten (Zeoeravlûe
111 111« ^ 12 eolorirten Harten nnâ Ulënen. Z verbesserte ââ-e.

vartonnirt 7 I r
Ein ausführlicher Prospekt über obige neue Werke, welcher die Urtheile der kompetenten Presse,

sowie einzelner angesehener Gelehrten (der Professoren K, B Stark. WOà, Geh. Hofrath v. Bähr,
Kochly) sammt der Empfehlung des K. wurU. StodievratheS enthält, ist durch jede Buchhandlung gratis
zu haben, wie auch die Werke selbst durch jede Buchhandlung zu beziehen sind.
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Seminar KreuMgcn.
Die Aufnahmsprüsung ist auf M ontag den 8. März

angeordnet. Wer sich derselben unterziehen will, hat sich

bis spätestens den 3. März bei dem Unterzeichneten schrift-
lich anzumelden, einen Tausschein nebst verschlossenen
Zeugnissen der bisherigen Lehrer beizulegen und es aus-
drücklich zu bemerken, falls er auf ein Stipendium An-
spruch macht. Es wird gefordert, daß die Aspiranten
das 16. Attersjahr zurückgelegt haben (resp, evangelischer-
seits konfirmirt seien). — Sofern die Angemeldeten
keine gegentheilige Anzeige erhalten, haben sie sich so-
dann am 8. März, Morgens halb 8 Uhr, zur Prüfung
im Scminargebäude einzusinken.

Kreuzlinger, den 11. Februar 1869.

Zteösamen, Seminardirektor.

Z5aKante Lehrstelle.
An der Sekundarschrlle Außersihl-Wiedikon

ist eine zweite Lehrstelle auf den 1. Mai 1869 definitiv
zu besetzen. Bewerber um diese Stelle haben ihre An-
Meldungen und Zeugnisse bis zum 21. Februar an den

Präsidenten der Sekundarschulpflege, Herrn vr. Hauser,
einzusenden, welcher zugleich die nöthigen Aufschlüsse über
die Besoldungsverhältnisse ertheilen wird.

Außersihl, 1. Februar 1869.
Namens der Sekundarschulpflege:

Der Aktuar:
I. Ulrich.

UW^ Wichtig für jeden Lehrer!
(Man überzeuge sich durch eigene Anschauung!)

Wir machen hiermit auf den in unserem Verlag er-
schienenen und durch jede Buchhandlung zu beziehenden,

beispiellos billigen, neuesten und nach den besten

Quellen bearbeiteten

S?eciakattas von Deutschland,
24 Karten in Farbendruck, groß Querquart,

herausgegeben von Wilh. Ißleib.
Preis 2 Fr.

aufmerksam.
Jßleib à Nietzsche! in Gera.

IM. Freiexemplare gewähren wir an alle Herren
Lehrer, welche denselben in die Schule zur Einführung
bringen.

Vakante Lehrstelle.
An der evangelischen Gemeindeschule Linthal, Kt.

Glarus, ist auf Mai 1869 die neu errichtete Stelle an
den zwei mittlern Klassen zu besetzen. Gehalt 1l)<X) Fr.
Allfällige Bewerber wollen sich bis Ende Februar an
den Unterzeichneten wenden.

Linthal den 11. Februar 1869.
Der Präsident der Schulpflege:

A. Becker, Pfarrer.

Hn seil!' gui eriialienes Klavier
von Lüni rvirà XU 200 Vr. verkauft.

M»< ». »erl-x »o» ». >» stra»,»f»lb.


	

